
 

 

Jungheinrich Aktiengesellschaft, Hamburg 
 
Ordentliche Hauptversammlung am 15. Mai 2024 
 
Erläuterungen zu Voraussetzungen der Teilnahme an der Hauptversammlung so-
wie zur Ausübung des Stimmrechtes durch die Stammaktionärinnen 
 
1. Voraussetzungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung; Bild- und Tonüber-

tragung  
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist für die Stamm- und Vorzugsaktionärinnen 
und -aktionäre sowie zur Ausübung des Stimmrechtes für die Stammaktionärinnen eine 
Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der Adresse 
 

Jungheinrich AG 
c/o Deutsche Bank AG 
Securities Production 

General Meetings 
Postfach 20 01 07 
60605 Frankfurt 

 
Telefax: +49 69 12012 86045 

E-Mail: wp.hv@db-is.com 
 
bis spätestens am 
 

8. Mai 2024 (24:00 Uhr) 
 
in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache zugehen. 
 
Für Inhaberaktien gelten die folgenden Bestimmungen: Zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung ist für Stamm- und Vorzugsaktionärinnen und -aktionäre sowie zur Ausübung 
des Stimmrechtes für die Stammaktionärinnen darüber hinaus der Nachweis des An-
teilsbesitzes erforderlich. Aktionärinnen und Aktionäre, die Inhaberaktien halten, weisen 
ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechtes durch einen gemäß § 67c Absatz 3 AktG durch den Letztintermediär aus-
gestellten Nachweis über den Anteilsbesitz der Aktionärin oder des Aktionärs nach, der 
der Gesellschaft auch direkt durch den Letztintermediär übermittelt werden kann. Die 
Inhaberinnen von Stammaktien, die ihre Aktien nicht in einem von einem Intermediär 
geführten Depot verwahren, weisen ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver-
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sammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes durch eine entsprechende Bescheini-
gung ihres Anteilsbesitzes durch die Gesellschaft, eine innerhalb der Europäischen 
Union ansässige Notarin oder einen innerhalb der Europäischen Union ansässigen 
Notar, eine Wertpapiersammelbank oder einen Intermediär nach. Der Nachweis des 
Anteilsbesitzes von Inhaberaktien hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Haupt-
versammlung beziehungsweise (dies ist inhaltlich dem entsprechend) den Geschäfts-
schluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen (sogenannter Nach-
weisstichtag), also auf den  
 

24. April (00:00 Uhr) oder den 23. April 2024 (24:00 Uhr), 
 
und muss der Gesellschaft spätestens am 
 

8. Mai 2024 (24:00 Uhr) 
 
unter der vorstehend für die Anmeldung benannten Adresse zugehen. 
 
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die 
Ausübung des Stimmrechtes als Aktionärin oder Aktionär hinsichtlich der Inhaberaktien 
nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes in der vorstehend beschriebenen Weise 
fristgerecht erbracht hat. Insbesondere haben Veräußerungen oder sonstige Übertra-
gungen der Aktien nach dem Nachweisstichtag im Verhältnis zur Gesellschaft keine Be-
deutung für den Umfang und die Ausübung des gesetzlichen Teilnahme- und Stimm-
rechtes der bisherigen Aktionärin oder des bisherigen Aktionärs. Entsprechendes gilt für 
den Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweis-
stichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionärin oder Aktionär werden, 
sind – soweit es sich um Inhaberaktien handelt – nicht teilnahme- oder stimmberechtigt. 
Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung. 
 
Für alle Interessierten wird auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
 

https://www.jungheinrich.com/investor-relations/hauptversammlung 
 
ein frei zugänglicher Streaming-Link verfügbar sein, über den die Reden der Vorsitzen-
den von Aufsichtsrat und Vorstand als Bild- und Tonübertragung verfolgt werden kön-
nen. 
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2. Stimmrechtsausübung und Bevollmächtigung 
 
Ordnungsgemäß angemeldete Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte auch 
durch eine oder einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch einen Intermediär, eine 
Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch in die-
sem Fall gelten die vorstehend beschriebenen Regelungen betreffend Inhaberaktien für 
eine frist- und formgerechte Anmeldung und den frist- und formgerechten Nachweis des 
Anteilsbesitzes. Die Vollmachtserteilung muss gemäß § 134 Absatz 3 Satz 3 AktG 
grundsätzlich in Textform (§ 126b BGB) erfolgen. 
 
Stamm- und Vorzugsaktionärinnen und -aktionäre können eine Bevollmächtigte oder 
einen Bevollmächtigten dadurch bevollmächtigen, dass sie die auf der Eintrittskarte ab-
gedruckte Vollmacht ausfüllen und die Eintrittskarte dem Bevollmächtigten aushändi-
gen. Werden Vollmachten auf andere Weise erteilt, ist der Gesellschaft ein Nachweis 
der Bevollmächtigung bis zum Tag der Hauptversammlung auf die nachstehend ge-
nannte Weise zu übermitteln. Auch am Tag der Hauptversammlung können bis zu dem 
vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt Vollmachten erteilt oder widerrufen 
werden und der Nachweis hierüber gegenüber der Gesellschaft an der Ein- und Aus-
gangskontrolle zur Hauptversammlung erbracht werden. 
 
Wenn ein Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere in § 135 AktG gleich-
gestellte Institution oder Person bevollmächtigt werden soll, besteht kein Textformerfor-
dernis. Vielmehr richtet sich in diesem Fall das Formerfordernis nach den aktienrechtli-
chen Vorschriften des § 135 AktG. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen 
die zu bevollmächtigende Institution oder Person möglicherweise eine besondere Form 
der Vollmacht verlangt, weil sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten 
muss. Wir bitten diejenigen Aktionärinnen und Aktionäre, die einen Intermediär, eine 
Aktionärsvereinigung oder eine andere in § 135 AktG gleichgestellte Institution oder 
Person bevollmächtigen wollen, sich mit diesen Institutionen oder Personen über eine 
mögliche Form der Vollmacht abzustimmen. Gemäß § 67a Absatz 4 AktG ist ein Inter-
mediär eine Person, die Dienstleistungen der Verwahrung oder der Verwaltung von 
Wertpapieren oder der Führung von Depotkonten für Aktionärinnen und Aktionäre oder 
andere Personen erbringt, wenn die Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aktien von 
Gesellschaften stehen, die ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union 
oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum haben. Der Begriff Intermediär umfasst demnach insbesondere Kreditinsti-
tute im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 der sogenannten Kapitaladäquanzver-
ordnung (Verordnung (EU) Nr. 575/2013). Gemäß § 67a Absatz 5 Satz 2 AktG ist ein 
Letztintermediär, wer als Intermediär für eine Aktionärin oder einen Aktionär Aktien einer 
Gesellschaft verwahrt. 
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Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am Tag der Hauptversammlung 
durch die Bevollmächtigte oder den Bevollmächtigten vorgewiesen werden oder bis zum 
Tag der Hauptversammlung durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft an folgende 
Adresse erfolgen: 
 

Jungheinrich AG 
HV-Stelle 

Friedrich-Ebert-Damm 129 
22047 Hamburg 

Telefax: +49 40 6948-1288 
E-Mail: hv@jungheinrich.de 

 
Den stimmberechtigten Stammaktionärinnen bieten wir an, dass sie sich durch den von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten 
lassen können. Auch in diesem Fall gelten die vorstehend beschriebenen Regelungen 
für eine frist- und formgerechte Anmeldung und - betreffend Inhaberaktien - für den frist- 
und formgerechten Nachweis des Anteilsbesitzes. Die Vollmacht und die Weisungen für 
den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können bis spätestens 13. 
Mai 2024 (Tag des Einganges) durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft an fol-
gende Adresse erteilt werden:  
 

Jungheinrich AG 
HV-Stelle 

Friedrich-Ebert-Damm 129 
22047 Hamburg 

Telefax: +49 40 6948-1288 
E-Mail: hv@jungheinrich.de 

 
Näheres wird den stimmberechtigten Stammaktionärinnen schriftlich mitgeteilt. Auch 
am Tag der Hauptversammlung können bis zu dem vom Versammlungsleiter festgeleg-
ten Zeitpunkt Vollmachten und die Weisungen für den von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter erteilt oder widerrufen werden und der Nachweis hierüber gegen-
über der Gesellschaft an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung er-
bracht werden. 
 
Bevollmächtigt eine Aktionärin oder ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Ge-
sellschaft eine oder mehrere dieser Personen zurückweisen. 
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3. Verfahren für die Ausübung des Stimmrechtes durch Briefwahl 
 
Die Stammaktionärinnen können ihre Stimmen auch schriftlich oder im Wege elektroni-
scher Kommunikation abgeben (Briefwahl). Voraussetzung für die Ausübung des 
Stimmrechtes durch Briefwahl ist die form- und fristgerechte Anmeldung zur Hauptver-
sammlung.  
 
Für die Briefwahl ist nach erfolgter Anmeldung das zusammen mit der Eintrittskarte zu-
gesandte Formular zu verwenden. Die Stimmabgaben müssen spätestens bis zum 13. 
Mai 2024 (Tag des Einganges) bei der Gesellschaft unter der folgenden Adresse ein-
gegangen sein:  
 

Jungheinrich AG 
HV-Stelle 

Friedrich-Ebert-Damm 129 
22047 Hamburg 

Telefax: +49 40 6948-1288 
E-Mail: hv@jungheinrich.de 


